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Veroffentlichung von Ergebnissen der Umweltinspektion von tech-
nischen Anlagen

Die Umweltbehdrden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Stadte) fliihren bei Betrieben,
die die Umwelt beeintrachtigen kénnen, regelmanig medientbergreifende Umweltinspektio-
nen durch.

Im Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Ge-
nehmigungen festgelegten einschlagigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tatigkeiten
gezielt gepruft.

Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten zu-
sammengefasst und der Offentlichkeit zur Verfiigung gestellt.

Betreiber
Josef Brechmann GmbH & Co. KG

Standort
HauptstraRe 37/39 in 33758 Schlol Holte-Stukenbrock

Anlagenbezeichnung
EisengieRerei gemal Ziffer 3.7.1 des Anhang 1 der 4. BImSchV

Datum der Uberwachung
03.11.2025

Dauer der Uberwachung [in Personenstunden angegeben]
Vor-Ort-Dauer: 12 Stunden

Dauer der Vor- und Nachbereitung: 24 Stunden
Gesamtdauer: 36 Stunden

Angemeldete oder unangemeldete Uberwachung
Angemeldete Umweltinspektion

Zustandige Uberwachungsbehdrde
Bezirksregierung Detmold

Umfang der Uberwachung

Medienibergreifende Uberwachung durch Begehung durch Begehung der gesamten Anlage
mit Augenmerk auf Umweltmanagement und Betriebsorganisation, AwWSV, industrielle Ab-
wasser und Abfallstromkontrolle.
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Grundlage der Uberwachung
- Bundes-Immissionsschutzgesetz
- Kreislaufwirtschaftsgesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Jeweils einschliellich gesetzlicher und untergesetzlicher Regelwerke

Ergebnis der Uberwachung
L1 Es wurden keine Mangel festgestellt.

Geringfligige Mangel:

1. Fehlende Auffangwanne unter IBC-Containern mit Restflissigkeiten

[Geringfiigige Mangel sind festgestellte VerstdRe gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augen-
scheinlich nicht zu Umweltbeeintrachtigungen fiihren kénnen. Ein Vermerk oder ein Revisions-schreiben ist in der
Regel ausreichend. Der Betreiber bestatigt die Beseitigung der Mangel innerhalb einer angemessenen, vereinbar-
ten Frist.]

L1 Erhebliche Mangel:

[Erhebliche Mangel sind festgestellte VerstolRe gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbe-
eintrachtigungen fiihren kdnnen. Die Beseitigung dieser Mangel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit an-
schlieRender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mangelbeseitigung soll zeitnah vor Ort Uberpriift und dokumentiert
werden.]

L1 Schwerwiegende Mangel:

[Schwerwiegende Mangel sind festgestellte VerstoRe gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu
akuten, gravierenden Umweltbeeintrachtigungen fiihren kénnen. Eine Beseitigung dieser Mangel durch den Be-
treiber ist unverzlglich zu fordern. Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prifen. Die
Mangelbeseitigung ist zeitnah zu tberprifen und zu dokumentieren.

Wird bei der Uberwachung von IE-Anlagen festgestellt, dass der Betreiber der Anlage in schwerwiegender Weise
gegen die Genehmigung verstoRt, ist nach § 52a Absatz 3 Satz 2 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG, § 22
Absatz 3 Deponieverordnung (DepV) oder § 9 Absatz 3 Industrieklaranlagen- Zulassungs- und Uberwachungsver-
ordnung (IZUV) innerhalb von sechs Monaten nach der Feststellung des VerstoRes eine zusatzliche Vor-Ort-Be-
sichtigung durchzufiihren.]

Veranlasste MaBRnahmen
Keine

Mangel wurden direkt im Anschluss an die Umweltinspektion selbststandig durch den Betrei-
ber beseitigt.



	Veröffentlichung von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen
	Betreiber
	Standort
	Anlagenbezeichnung
	Datum der Überwachung
	Dauer der Überwachung [in Personenstunden angegeben]
	Angemeldete oder unangemeldete Überwachung
	Zuständige Überwachungsbehörde
	Umfang der Überwachung
	Grundlage der Überwachung
	Ergebnis der Überwachung
	Veranlasste Maßnahmen


